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LANDGERICHT HAMBURG

URTEIL

M NAMEN DES VOLKES

416 ©75/02

Verktindet am
18. Oktgber 2002

- Beklagter -,

Prcize.@bevéllméichtiﬁe:
Rechtsanwalte § oS

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

2
416 0 75/02

erkennt das Landger icht Hamburg, KfH 16, durch die Vorsitzende Richterin am

Landgericht - < Vorsitzende und die Handelsrichter B o
ar

“auf Grund der am 6. September 2002 geschlossenen miindlichen

Verhandlung fiir Recht:

Die Klage wird abgewiesern.
K £ I ae Raocmta "‘_'i"'“:".",
Die Klgerin trigt die Kosten des Rechtsstieits

s fer veoridufic \—;m-\ﬂn#wor*'l/‘[‘\?? gegen Sicherheitsleistung von
Das Urteil ist voriduiig vOusaet

O

pe
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TATBESTAND

Die Klagerin ist ein bundesweit tatiges Beratungs- und
Serviceleistungsunternehmen im Bereich der Kommunikation und Information
¢ Unternehmen, Institutionen and Produkte. Sie entwickelt insbesondere

Kommunikationskonzepte fiir eine AuRendarstellung der Unternehmen sowie

Informationsdienstieistungen wie das Abfassen von Mitteilungen, Meldungen

und Artikel fir Kunden, Markitforschungs- | and Mediaanalysen, klassische

Pregcearbeit und Public Relationsmais 1ahmen

Die Klagerin ist sc1t im Handelsregister Hambu rg zur Nummer HRB g
(@}

AG Hamburg unter ihrer jetzigen Firma eingetraoen (Anlage K 1). Zu ihrem
Kundenstamm gehdren insbesondere Unternehmen aus den Branchen Medien,
Verlage, Telekommunikation, 'fechnologie, Banken, Versicherungen, Touris-
mus, Computer und Spirituosen (vgl. Agenturportraits Anlage K 2 und K 3).

Hierbei bedient sich die Klagerin seit Griindung ihres Firmenschlagwortes

1 AT mmn /L
, PubliKom™.

. = M TS Ses - TAT PR L IS I
angemeldet und am 5. Cktober 2000 fiir das VWOTiZeicnen , fuoi

en wurde (Anlage K7,

\,/

.1

Der Beklagte betreibt unter dem Domainamen Wi

te, itber die er Dienstleistungen im Werbebereich anbietet (Anlage K 8). Seine E-

Mail-Adresse lautet G

Die Klggerin stitzt ihre Klage auf die eingetragene | Marke und ilhre Firma. Die

Bezeichnung PubliKom” sei eine nach § 15 Abs. 2 Markengesetz scl}utztamge

ﬁﬁﬁﬁﬁ v~ : (£ T £ T e San <
Bezeichnung. Die angeg "ffene Internetaomain ¥

de des Beklag-

ten sei geeignet, Verwechslungen mit der geschaftlichen Bezeichnung der Kl&-
gerin hervorzurufen. Der Beklagte benutze die Internetdomain kennzeichen-
mafig. Durch sie werde eine unmittelbare klangliche und begriffliche Ver-

wechslungsgefahr mit dem Firmenschlagwort der Klagerin begriindet. Im Hin-

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

416 O 75/02 ' 4

N

blick auf die Ahnlichkeit der Aktivitdten gentige der geringe Unterschied der
sich gegeniiberstehenden Bezeichnungen nicht, um eme Verwechslungsgefahr
suszuschlieRen. Die Klagerin konne zudem Unterlassen der Verwendung der
E-Mail-Adresse 4

,public-com” innerhalb der E-Mail-Adresse eigenstindig kennzeichenméfig

verlangen, da der Bezeichnungsteil

hervortrete, Ebenso habe sie einen Anspruch auf Verzicht und Binwilligung der

Loschung des Dormdnnamens pu‘ ic-com.de des Bekla gten ge eniiber der Re-

cistrierungsste elle Denic. Sie kémne auch Verzicht auf Benutzung der E- M il-
Adresse verlangen, da nur aufgrund des Unterlassungsanspruc hes nicht ein-

deutig sei, inwieweit auch die passive Beibehaltung cer E-Mail-Adresse daraus
rergeleitet werden kdnne.
Die Behauptung des Beklagten, das Zeichen public-com.de sei bereits im De-

zember 1999 als geschaftliche Bezeichnung verwendet worden, werde mit

Nichtwissen bestritten. Der Vortrag sei nicht hinreichend substantiiert. Aus den

el . i Beklaote nichis zt

genannten Drittfirmen mit shnlichen Kennzeichen kénne der Beklagte nichts zu
. . 1 q - gz > V- SRV § PRSI PN

seinen Gunsten herleiten. Soweit auf die Firma PubliKom ggpabgesteit Werde,

-
i

sei die geschaftliche Aktivitdt ¢ seitens der Klagerin bereits angegriffen worden.

Im f_i.,bri,oen werde sie die V erfolcruno von Markenverletzern auch w eiterhin

veranlassen, Sie verteidige ihre Marke und Geschiftsbezeichnung o PubliKom
4 Lo ey T
UINL i’lgl eicin.

1. den Bcldaorten Lu verurteilen, es zu unterlassen, die Bezeichnung

Public-com und/ oder Public.com - und/oder im Zusammenhang

hiermit die Bezeichmun Public

o
D
Sclreibweise, insbesondere als Domamnamen %

N

und/oder als E-Mail-Adresse ..©

mit Dienstleistungen der Werbung, Offentlichkeitsarbeit und/oder

n.ag Im Oeschafthchen Verkehr im Zusammeﬂhan o

Kommunikation einschlieRlich des Entwurfs von Texten fiir Dritte zu

benutzen;
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2. den Beklagten zu verurteilen, auf den Domannamen

com.de zu verzichten und gegentiber der Registrierungsstelle Denic

EG in Frankfurt am Main in die Loschung des Dominnamens

-corde einzuwilligen;

3. den‘ Beklagten zu verurteilen, auf die E-Mail-Adresse

ce zu verzichten;

er Beklagte verpflichtet ist, der Klagerin samtli-
chen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen e nisprechend

Ziffer 1. entstanden ist oder entstehen wir

5. den Beklagten zu verurteilen, der Kldgerin Auskunft dartiber zu er-
teilen, in welchem Umfang die in Ziffer 1. in Bezug genommenen Be-
zeichnungen im geschéftlichen Verkehr benutzt Worden sind unter
Einbeziehung der Anzahl Aufrufe der in Ziffer 1. erwdhnten Website
sowie unter Angabe der Anzahl der zu der in Ziffer 1. genannten E-
Mail-Anschrift eingegangeneh E-Mails unter gleichzeitiger Auskunft

T oL 3 -

tiber den Umfang der aufgrund entsprechender E-Mails und Inter-

fangs der hierauf erbrachten Diens tleistungen.
Dier Beklagte beantragt
Klagabweisung.
Da der Beklagte das Zeichen ,public-com.de” its am 22. Dezember 1999

vor Anmeldung des Zeichens ,PubliKom” als geschéftliche Bezeichnung ver-
wendet habe, stehe dem Klaganspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 Markes wgesetz § 6

Markengesetz entgegen. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnun-

Klagzeichen sei allenfalls schwach unterscheidungskréftig. Der Wortbestandteil
»Public” sei gleichbedeutend mit 6ffentlich, der Bestandteil ,Com” sei eindeu-
tig dem Begriff Kommunikation/Communication zuzuordnen (Beweis: Sach-

verstdndigengutachten/demoskopisches Gutachten/Lebenserfahrung).
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Die Bedeutung der Kldgerin auf dem Werbemarkt habe angesichts ihres Um-
satzes von ,mehr als 3.000.000 jghrlich” nicht zu einer Steigerung ihrer Be-

kanntheit beitragen kénnen.

Es lasse sich eine praktisch untiberschaubar groffe Anzahl von Drittbenutzun-
gen diagnostizieren. Im einzelnen wird hierzu auf die S. 6 bis 17 des Schr iftsat-

zes der Beklagten vom 18. Juni 2000 verwiesen.

Fine Ahnlichkeit der von den Parteien benutzten Zeichen sei nicht fesizustel
Unter Berficksichtigung der Brancheng epflogenheiten gebe es keine relevanten
Ahnlichkeiten. Der Verkehr sei es cewohnt, im Bereich der Kommunikationsbe-
ratung bei der Identifikation von Unternehmen auf besondere Details zu ach-

if
ten, dies gerade bei der vielfiltigen Benutzung des Wortteils ,Publi” bzw.

Public”. BEs bestehe zwischeri den gegnerischen
akustische Ahnlichkeit. Das klaoensd he Zelchen werde deutsch und dreisilbig
ausgesprochen werden, das des Beklagten jedoch als Anglizismus aufgefaldt

und demen’csprechend ausqesprochen werden. Sinnbildlich bestehe tiberhaupt

kiirzung ftir einen brancheniiblichen B egriff gegentiber. Auch eine Branchen-
die Tatigkeit der Klggerin scheine in erster Linie

anisieren von Events und unter Erstellung von

Zusammenfassend sei zu sagen, daf? der angesprochene Verkehrskreis, soweit

-

er sich bei der Betitigung der Parteien tiberhaupt tiberschneidet, in der Ken-

hne weiteres eine Internetadresse erkenne.

el die-

sen sei der Verkehr es gewohnt, auf Einzelheiten zu achten, insbesondere dann,

wenn es sich um gingige Wortbestandteile handle, wie im vorliegenden Fall.

Fiir den Parteivortrag im tibrigen wird Bezug genommen auf die wechselseiti-

o
gen Sc Luf dtze und die ein
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ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die zuldssige Klage ist unbegriindet. Der Klagerin stehen die verfolgten Unter-

lassungsanspriiche gegentiber dem Beklagten beziiglich der Internetadresse

comde und der E-Mail-Adresse ..@

2 nicht zu. Im einizelnen:

be- und Marketin gbranche eine normale Kelmzeichn&ngskraft zu. Auch wenn

der Sinngehalt der Bestandteile zu erkennen ist, so ist doch die Schreibweise
und die Kombination der beiden Wortbestandteile ,Public” und , Kommunika-
tion” durchaus als originell und wber eine reine Beschreibung der Titigkeit hi-

nausgehend anzusehen. Diese normale Kennzeichnungskraft wird auch nicht

chen Branche handelt, unstreitig gerichtlich und aufer
Fiille der von der Beklagtenseite vorgetragenen Bezeichnungen ist dariiber hin-

aus keine ausreichende Nahe der Bezeichnungen bzw. der Branchen festzustel-

terfliihrend, weil diesem allein keine Kezmzeichﬂungskraf‘c zukommt und je-

weils die weiteren Merkmale einzubeziehen sind.

Indes besteht zwischen der Firma und der Marke der Kl gerin einerseits und
der Internetadresse und der E-Mailanschrift des Beklagten andererseits keine
'\/'erwec1151u.11gsgefa111‘. Hierbei ist zwar zu berﬁcksichﬁgen, daf beide Parteien
bundesweit titig sind und deswegen eine geographische ﬁberschneidw_mg in
jedem Fall anzunehmen ist und dafl zudem beide in der selben Branche, nam-
lich der werblichen Beratung der Kunden titig sind. Unterschiedliche Schwer-

punke innerhalb dieser Branche, die den Parteien offensichtlich eicen sind, sind
ud o)
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nicht geeignet, um fiir den werbliche Dienstleistungen suchenden Verkehr Un-

terschiede in ausreichendem Mafle zu begriinden.

Allerdings sind die Bezeichnungen hinreichend unterschiedlich, um eine Ver-
wechslung des Unternehmens der Kl&gerin mit der Internetadresse des Beklag-
ten und seiner E-Mailanschrift auszuschlieRen. Hierbei ist vor allem zu bertick-

ommunikationsverkehr Beteiligten sehr genau

¢ \)

3 T + nt C Tt T
ace, ob es sich um eine Schreibw

oder ,C”, also in deutscher r)de;r angelsdchsischer Manier handelt, ob Punkte
oder Dll’leS triche zu setzen sind oder die Bezeichnung in einem Wort geschrie-

ben wird.

‘

Die Higenart des klé&gerischen Zeichens, die sich darin manifestiert, daf ent
gen den sonstigen Gewohnheiten in der Werbebranche und neudeutscher Um-
gangssprache nicht die angelsichsische Bezeichnung ,public” als Ausgangs-
unkt des Wortspiels benutzt wird, sondern durch die Verwendune des K
; g p
,Anklange an das seit langem zum deutschen Sprachschatz cehdrende Wort
7. 5 o

3

JLPublikum” gewdlilt wurden, fihrt dazu, dafl die Bezeichnung der Kligerin

~. 1 < A Ar 3 7 . /24 e aa s
nicht englisch als ,A” sondern das ,U” wie ein U ausgesprochen werden
— L .
- s A ~ R n
wird. Die Aussprache bei der Internetadresse und der E-Mailanschrift des Be-

Eine &hnliche Unterscheidung wie bei der akustischen oder schriftbildlichen
Darstellung ergibt sich bei der Frage des sinnbildlichen Verstindnisses beziig~

-

lich beider Bezeichnungen. Bei der Firma der Klidgerin wird der Verkelir ohne
weiteres das Wort ,Pul
dugn des grofsen ,K” im einzelnen sogleich als kreative Abwandlung dieses
Wortes verstehen. Bei den Bezeichnungen des Beklagten hingegen handelt es
sich um eine Wiedergabe zweier gebréuchlicher Anglizismen bzw. Abkiirzun-
gen, die rein technisch gebildet sich und einen kreativen Uberschuf, wie bei der

Bez°1chnunc der Klggerin vorhanden, vermissen lassen. Diese rein technische
1
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——

— 9
tellune wird degwu -
Ng wird deswegen anders aufgenommen werden als die phantasievo]

le Form, die die Kl gerin gebildet hat.

Pars

Die Kostenentscheidung fol gt aus § 91 ZPO.

Die Entscheidu.ng iiber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergeht nach § 709 ZPO
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el . i Beklaote nichis zt

genannten Drittfirmen mit shnlichen Kennzeichen kénne der Beklagte nichts zu
. . 1 q - gz > V- SRV § PRSI PN

seinen Gunsten herleiten. Soweit auf die Firma PubliKom ggpabgesteit Werde,

-
i

sei die geschaftliche Aktivitdt ¢ seitens der Klagerin bereits angegriffen worden.

Im f_i.,bri,oen werde sie die V erfolcruno von Markenverletzern auch w eiterhin

veranlassen, Sie verteidige ihre Marke und Geschiftsbezeichnung o PubliKom
4 Lo ey T
UINL i’lgl eicin.

1. den Bcldaorten Lu verurteilen, es zu unterlassen, die Bezeichnung

Public-com und/ oder Public.com - und/oder im Zusammenhang

hiermit die Bezeichmun Public

o
D
Sclreibweise, insbesondere als Domamnamen %

N

und/oder als E-Mail-Adresse ..©

mit Dienstleistungen der Werbung, Offentlichkeitsarbeit und/oder

n.ag Im Oeschafthchen Verkehr im Zusammeﬂhan o

Kommunikation einschlieRlich des Entwurfs von Texten fiir Dritte zu

benutzen;
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2. den Beklagten zu verurteilen, auf den Domannamen

com.de zu verzichten und gegentiber der Registrierungsstelle Denic

EG in Frankfurt am Main in die Loschung des Dominnamens

-corde einzuwilligen;

3. den‘ Beklagten zu verurteilen, auf die E-Mail-Adresse

ce zu verzichten;

er Beklagte verpflichtet ist, der Klagerin samtli-
chen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen e nisprechend

Ziffer 1. entstanden ist oder entstehen wir

5. den Beklagten zu verurteilen, der Kldgerin Auskunft dartiber zu er-
teilen, in welchem Umfang die in Ziffer 1. in Bezug genommenen Be-
zeichnungen im geschéftlichen Verkehr benutzt Worden sind unter
Einbeziehung der Anzahl Aufrufe der in Ziffer 1. erwdhnten Website
sowie unter Angabe der Anzahl der zu der in Ziffer 1. genannten E-
Mail-Anschrift eingegangeneh E-Mails unter gleichzeitiger Auskunft

T oL 3 -

tiber den Umfang der aufgrund entsprechender E-Mails und Inter-

fangs der hierauf erbrachten Diens tleistungen.
Dier Beklagte beantragt
Klagabweisung.
Da der Beklagte das Zeichen ,public-com.de” its am 22. Dezember 1999

vor Anmeldung des Zeichens ,PubliKom” als geschéftliche Bezeichnung ver-
wendet habe, stehe dem Klaganspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 Markes wgesetz § 6

Markengesetz entgegen. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnun-

Klagzeichen sei allenfalls schwach unterscheidungskréftig. Der Wortbestandteil
»Public” sei gleichbedeutend mit 6ffentlich, der Bestandteil ,Com” sei eindeu-
tig dem Begriff Kommunikation/Communication zuzuordnen (Beweis: Sach-

verstdndigengutachten/demoskopisches Gutachten/Lebenserfahrung).
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Die Bedeutung der Kldgerin auf dem Werbemarkt habe angesichts ihres Um-
satzes von ,mehr als 3.000.000 jghrlich” nicht zu einer Steigerung ihrer Be-

kanntheit beitragen kénnen.

Es lasse sich eine praktisch untiberschaubar groffe Anzahl von Drittbenutzun-
gen diagnostizieren. Im einzelnen wird hierzu auf die S. 6 bis 17 des Schr iftsat-

zes der Beklagten vom 18. Juni 2000 verwiesen.

Fine Ahnlichkeit der von den Parteien benutzten Zeichen sei nicht fesizustel
Unter Berficksichtigung der Brancheng epflogenheiten gebe es keine relevanten
Ahnlichkeiten. Der Verkehr sei es cewohnt, im Bereich der Kommunikationsbe-
ratung bei der Identifikation von Unternehmen auf besondere Details zu ach-

if
ten, dies gerade bei der vielfiltigen Benutzung des Wortteils ,Publi” bzw.

Public”. BEs bestehe zwischeri den gegnerischen
akustische Ahnlichkeit. Das klaoensd he Zelchen werde deutsch und dreisilbig
ausgesprochen werden, das des Beklagten jedoch als Anglizismus aufgefaldt

und demen’csprechend ausqesprochen werden. Sinnbildlich bestehe tiberhaupt

kiirzung ftir einen brancheniiblichen B egriff gegentiber. Auch eine Branchen-
die Tatigkeit der Klggerin scheine in erster Linie

anisieren von Events und unter Erstellung von

Zusammenfassend sei zu sagen, daf? der angesprochene Verkehrskreis, soweit

-

er sich bei der Betitigung der Parteien tiberhaupt tiberschneidet, in der Ken-

hne weiteres eine Internetadresse erkenne.

el die-

sen sei der Verkehr es gewohnt, auf Einzelheiten zu achten, insbesondere dann,

wenn es sich um gingige Wortbestandteile handle, wie im vorliegenden Fall.

Fiir den Parteivortrag im tibrigen wird Bezug genommen auf die wechselseiti-

o
gen Sc Luf dtze und die ein
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ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die zuldssige Klage ist unbegriindet. Der Klagerin stehen die verfolgten Unter-

lassungsanspriiche gegentiber dem Beklagten beziiglich der Internetadresse

comde und der E-Mail-Adresse ..@

2 nicht zu. Im einizelnen:

be- und Marketin gbranche eine normale Kelmzeichn&ngskraft zu. Auch wenn

der Sinngehalt der Bestandteile zu erkennen ist, so ist doch die Schreibweise
und die Kombination der beiden Wortbestandteile ,Public” und , Kommunika-
tion” durchaus als originell und wber eine reine Beschreibung der Titigkeit hi-

nausgehend anzusehen. Diese normale Kennzeichnungskraft wird auch nicht

chen Branche handelt, unstreitig gerichtlich und aufer
Fiille der von der Beklagtenseite vorgetragenen Bezeichnungen ist dariiber hin-

aus keine ausreichende Nahe der Bezeichnungen bzw. der Branchen festzustel-

terfliihrend, weil diesem allein keine Kezmzeichﬂungskraf‘c zukommt und je-

weils die weiteren Merkmale einzubeziehen sind.

Indes besteht zwischen der Firma und der Marke der Kl gerin einerseits und
der Internetadresse und der E-Mailanschrift des Beklagten andererseits keine
'\/'erwec1151u.11gsgefa111‘. Hierbei ist zwar zu berﬁcksichﬁgen, daf beide Parteien
bundesweit titig sind und deswegen eine geographische ﬁberschneidw_mg in
jedem Fall anzunehmen ist und dafl zudem beide in der selben Branche, nam-
lich der werblichen Beratung der Kunden titig sind. Unterschiedliche Schwer-

punke innerhalb dieser Branche, die den Parteien offensichtlich eicen sind, sind
ud o)
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nicht geeignet, um fiir den werbliche Dienstleistungen suchenden Verkehr Un-

terschiede in ausreichendem Mafle zu begriinden.

Allerdings sind die Bezeichnungen hinreichend unterschiedlich, um eine Ver-
wechslung des Unternehmens der Kl&gerin mit der Internetadresse des Beklag-
ten und seiner E-Mailanschrift auszuschlieRen. Hierbei ist vor allem zu bertick-

ommunikationsverkehr Beteiligten sehr genau

¢ \)

3 T + nt C Tt T
ace, ob es sich um eine Schreibw

oder ,C”, also in deutscher r)de;r angelsdchsischer Manier handelt, ob Punkte
oder Dll’leS triche zu setzen sind oder die Bezeichnung in einem Wort geschrie-

ben wird.

‘

Die Higenart des klé&gerischen Zeichens, die sich darin manifestiert, daf ent
gen den sonstigen Gewohnheiten in der Werbebranche und neudeutscher Um-
gangssprache nicht die angelsichsische Bezeichnung ,public” als Ausgangs-
unkt des Wortspiels benutzt wird, sondern durch die Verwendune des K
; g p
,Anklange an das seit langem zum deutschen Sprachschatz cehdrende Wort
7. 5 o

3

JLPublikum” gewdlilt wurden, fihrt dazu, dafl die Bezeichnung der Kligerin

~. 1 < A Ar 3 7 . /24 e aa s
nicht englisch als ,A” sondern das ,U” wie ein U ausgesprochen werden
— L .
- s A ~ R n
wird. Die Aussprache bei der Internetadresse und der E-Mailanschrift des Be-

Eine &hnliche Unterscheidung wie bei der akustischen oder schriftbildlichen
Darstellung ergibt sich bei der Frage des sinnbildlichen Verstindnisses beziig~

-

lich beider Bezeichnungen. Bei der Firma der Klidgerin wird der Verkelir ohne
weiteres das Wort ,Pul
dugn des grofsen ,K” im einzelnen sogleich als kreative Abwandlung dieses
Wortes verstehen. Bei den Bezeichnungen des Beklagten hingegen handelt es
sich um eine Wiedergabe zweier gebréuchlicher Anglizismen bzw. Abkiirzun-
gen, die rein technisch gebildet sich und einen kreativen Uberschuf, wie bei der

Bez°1chnunc der Klggerin vorhanden, vermissen lassen. Diese rein technische
1
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——

— 9
tellune wird degwu -
Ng wird deswegen anders aufgenommen werden als die phantasievo]

le Form, die die Kl gerin gebildet hat.

Pars

Die Kostenentscheidung fol gt aus § 91 ZPO.

Die Entscheidu.ng iiber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergeht nach § 709 ZPO
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LANDGERICHT HAMBURG

URTEIL

M NAMEN DES VOLKES

416 ©75/02

Verktindet am
18. Oktgber 2002

- Beklagter -,

Prcize.@bevéllméichtiﬁe:
Rechtsanwalte § oS
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416 0 75/02

erkennt das Landger icht Hamburg, KfH 16, durch die Vorsitzende Richterin am

Landgericht - < Vorsitzende und die Handelsrichter B o
ar

“auf Grund der am 6. September 2002 geschlossenen miindlichen

Verhandlung fiir Recht:

Die Klage wird abgewiesern.
K £ I ae Raocmta "‘_'i"'“:".",
Die Klgerin trigt die Kosten des Rechtsstieits

s fer veoridufic \—;m-\ﬂn#wor*'l/‘[‘\?? gegen Sicherheitsleistung von
Das Urteil ist voriduiig vOusaet

O

pe
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TATBESTAND

Die Klagerin ist ein bundesweit tatiges Beratungs- und
Serviceleistungsunternehmen im Bereich der Kommunikation und Information
¢ Unternehmen, Institutionen and Produkte. Sie entwickelt insbesondere

Kommunikationskonzepte fiir eine AuRendarstellung der Unternehmen sowie

Informationsdienstieistungen wie das Abfassen von Mitteilungen, Meldungen

und Artikel fir Kunden, Markitforschungs- | and Mediaanalysen, klassische

Pregcearbeit und Public Relationsmais 1ahmen

Die Klagerin ist sc1t im Handelsregister Hambu rg zur Nummer HRB g
(@}

AG Hamburg unter ihrer jetzigen Firma eingetraoen (Anlage K 1). Zu ihrem
Kundenstamm gehdren insbesondere Unternehmen aus den Branchen Medien,
Verlage, Telekommunikation, 'fechnologie, Banken, Versicherungen, Touris-
mus, Computer und Spirituosen (vgl. Agenturportraits Anlage K 2 und K 3).

Hierbei bedient sich die Klagerin seit Griindung ihres Firmenschlagwortes

1 AT mmn /L
, PubliKom™.

. = M TS Ses - TAT PR L IS I
angemeldet und am 5. Cktober 2000 fiir das VWOTiZeicnen , fuoi

en wurde (Anlage K7,

\,/

.1

Der Beklagte betreibt unter dem Domainamen Wi

te, itber die er Dienstleistungen im Werbebereich anbietet (Anlage K 8). Seine E-

Mail-Adresse lautet G

Die Klggerin stitzt ihre Klage auf die eingetragene | Marke und ilhre Firma. Die

Bezeichnung PubliKom” sei eine nach § 15 Abs. 2 Markengesetz scl}utztamge

ﬁﬁﬁﬁﬁ v~ : (£ T £ T e San <
Bezeichnung. Die angeg "ffene Internetaomain ¥

de des Beklag-

ten sei geeignet, Verwechslungen mit der geschaftlichen Bezeichnung der Kl&-
gerin hervorzurufen. Der Beklagte benutze die Internetdomain kennzeichen-
mafig. Durch sie werde eine unmittelbare klangliche und begriffliche Ver-

wechslungsgefahr mit dem Firmenschlagwort der Klagerin begriindet. Im Hin-
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N

blick auf die Ahnlichkeit der Aktivitdten gentige der geringe Unterschied der
sich gegeniiberstehenden Bezeichnungen nicht, um eme Verwechslungsgefahr
suszuschlieRen. Die Klagerin konne zudem Unterlassen der Verwendung der
E-Mail-Adresse 4

,public-com” innerhalb der E-Mail-Adresse eigenstindig kennzeichenméfig

verlangen, da der Bezeichnungsteil

hervortrete, Ebenso habe sie einen Anspruch auf Verzicht und Binwilligung der

Loschung des Dormdnnamens pu‘ ic-com.de des Bekla gten ge eniiber der Re-

cistrierungsste elle Denic. Sie kémne auch Verzicht auf Benutzung der E- M il-
Adresse verlangen, da nur aufgrund des Unterlassungsanspruc hes nicht ein-

deutig sei, inwieweit auch die passive Beibehaltung cer E-Mail-Adresse daraus
rergeleitet werden kdnne.
Die Behauptung des Beklagten, das Zeichen public-com.de sei bereits im De-

zember 1999 als geschaftliche Bezeichnung verwendet worden, werde mit

Nichtwissen bestritten. Der Vortrag sei nicht hinreichend substantiiert. Aus den

el . i Beklaote nichis zt

genannten Drittfirmen mit shnlichen Kennzeichen kénne der Beklagte nichts zu
. . 1 q - gz > V- SRV § PRSI PN

seinen Gunsten herleiten. Soweit auf die Firma PubliKom ggpabgesteit Werde,

-
i

sei die geschaftliche Aktivitdt ¢ seitens der Klagerin bereits angegriffen worden.

Im f_i.,bri,oen werde sie die V erfolcruno von Markenverletzern auch w eiterhin

veranlassen, Sie verteidige ihre Marke und Geschiftsbezeichnung o PubliKom
4 Lo ey T
UINL i’lgl eicin.

1. den Bcldaorten Lu verurteilen, es zu unterlassen, die Bezeichnung

Public-com und/ oder Public.com - und/oder im Zusammenhang

hiermit die Bezeichmun Public

o
D
Sclreibweise, insbesondere als Domamnamen %

N

und/oder als E-Mail-Adresse ..©

mit Dienstleistungen der Werbung, Offentlichkeitsarbeit und/oder

n.ag Im Oeschafthchen Verkehr im Zusammeﬂhan o

Kommunikation einschlieRlich des Entwurfs von Texten fiir Dritte zu

benutzen;
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2. den Beklagten zu verurteilen, auf den Domannamen

com.de zu verzichten und gegentiber der Registrierungsstelle Denic

EG in Frankfurt am Main in die Loschung des Dominnamens

-corde einzuwilligen;

3. den‘ Beklagten zu verurteilen, auf die E-Mail-Adresse

ce zu verzichten;

er Beklagte verpflichtet ist, der Klagerin samtli-
chen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen e nisprechend

Ziffer 1. entstanden ist oder entstehen wir

5. den Beklagten zu verurteilen, der Kldgerin Auskunft dartiber zu er-
teilen, in welchem Umfang die in Ziffer 1. in Bezug genommenen Be-
zeichnungen im geschéftlichen Verkehr benutzt Worden sind unter
Einbeziehung der Anzahl Aufrufe der in Ziffer 1. erwdhnten Website
sowie unter Angabe der Anzahl der zu der in Ziffer 1. genannten E-
Mail-Anschrift eingegangeneh E-Mails unter gleichzeitiger Auskunft

T oL 3 -

tiber den Umfang der aufgrund entsprechender E-Mails und Inter-

fangs der hierauf erbrachten Diens tleistungen.
Dier Beklagte beantragt
Klagabweisung.
Da der Beklagte das Zeichen ,public-com.de” its am 22. Dezember 1999

vor Anmeldung des Zeichens ,PubliKom” als geschéftliche Bezeichnung ver-
wendet habe, stehe dem Klaganspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 Markes wgesetz § 6

Markengesetz entgegen. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnun-

Klagzeichen sei allenfalls schwach unterscheidungskréftig. Der Wortbestandteil
»Public” sei gleichbedeutend mit 6ffentlich, der Bestandteil ,Com” sei eindeu-
tig dem Begriff Kommunikation/Communication zuzuordnen (Beweis: Sach-

verstdndigengutachten/demoskopisches Gutachten/Lebenserfahrung).
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Die Bedeutung der Kldgerin auf dem Werbemarkt habe angesichts ihres Um-
satzes von ,mehr als 3.000.000 jghrlich” nicht zu einer Steigerung ihrer Be-

kanntheit beitragen kénnen.

Es lasse sich eine praktisch untiberschaubar groffe Anzahl von Drittbenutzun-
gen diagnostizieren. Im einzelnen wird hierzu auf die S. 6 bis 17 des Schr iftsat-

zes der Beklagten vom 18. Juni 2000 verwiesen.

Fine Ahnlichkeit der von den Parteien benutzten Zeichen sei nicht fesizustel
Unter Berficksichtigung der Brancheng epflogenheiten gebe es keine relevanten
Ahnlichkeiten. Der Verkehr sei es cewohnt, im Bereich der Kommunikationsbe-
ratung bei der Identifikation von Unternehmen auf besondere Details zu ach-

if
ten, dies gerade bei der vielfiltigen Benutzung des Wortteils ,Publi” bzw.

Public”. BEs bestehe zwischeri den gegnerischen
akustische Ahnlichkeit. Das klaoensd he Zelchen werde deutsch und dreisilbig
ausgesprochen werden, das des Beklagten jedoch als Anglizismus aufgefaldt

und demen’csprechend ausqesprochen werden. Sinnbildlich bestehe tiberhaupt

kiirzung ftir einen brancheniiblichen B egriff gegentiber. Auch eine Branchen-
die Tatigkeit der Klggerin scheine in erster Linie

anisieren von Events und unter Erstellung von

Zusammenfassend sei zu sagen, daf? der angesprochene Verkehrskreis, soweit

-

er sich bei der Betitigung der Parteien tiberhaupt tiberschneidet, in der Ken-

hne weiteres eine Internetadresse erkenne.

el die-

sen sei der Verkehr es gewohnt, auf Einzelheiten zu achten, insbesondere dann,

wenn es sich um gingige Wortbestandteile handle, wie im vorliegenden Fall.

Fiir den Parteivortrag im tibrigen wird Bezug genommen auf die wechselseiti-

o
gen Sc Luf dtze und die ein
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ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die zuldssige Klage ist unbegriindet. Der Klagerin stehen die verfolgten Unter-

lassungsanspriiche gegentiber dem Beklagten beziiglich der Internetadresse

comde und der E-Mail-Adresse ..@

2 nicht zu. Im einizelnen:

be- und Marketin gbranche eine normale Kelmzeichn&ngskraft zu. Auch wenn

der Sinngehalt der Bestandteile zu erkennen ist, so ist doch die Schreibweise
und die Kombination der beiden Wortbestandteile ,Public” und , Kommunika-
tion” durchaus als originell und wber eine reine Beschreibung der Titigkeit hi-

nausgehend anzusehen. Diese normale Kennzeichnungskraft wird auch nicht

chen Branche handelt, unstreitig gerichtlich und aufer
Fiille der von der Beklagtenseite vorgetragenen Bezeichnungen ist dariiber hin-

aus keine ausreichende Nahe der Bezeichnungen bzw. der Branchen festzustel-

terfliihrend, weil diesem allein keine Kezmzeichﬂungskraf‘c zukommt und je-

weils die weiteren Merkmale einzubeziehen sind.

Indes besteht zwischen der Firma und der Marke der Kl gerin einerseits und
der Internetadresse und der E-Mailanschrift des Beklagten andererseits keine
'\/'erwec1151u.11gsgefa111‘. Hierbei ist zwar zu berﬁcksichﬁgen, daf beide Parteien
bundesweit titig sind und deswegen eine geographische ﬁberschneidw_mg in
jedem Fall anzunehmen ist und dafl zudem beide in der selben Branche, nam-
lich der werblichen Beratung der Kunden titig sind. Unterschiedliche Schwer-

punke innerhalb dieser Branche, die den Parteien offensichtlich eicen sind, sind
ud o)
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nicht geeignet, um fiir den werbliche Dienstleistungen suchenden Verkehr Un-

terschiede in ausreichendem Mafle zu begriinden.

Allerdings sind die Bezeichnungen hinreichend unterschiedlich, um eine Ver-
wechslung des Unternehmens der Kl&gerin mit der Internetadresse des Beklag-
ten und seiner E-Mailanschrift auszuschlieRen. Hierbei ist vor allem zu bertick-

ommunikationsverkehr Beteiligten sehr genau

¢ \)

3 T + nt C Tt T
ace, ob es sich um eine Schreibw

oder ,C”, also in deutscher r)de;r angelsdchsischer Manier handelt, ob Punkte
oder Dll’leS triche zu setzen sind oder die Bezeichnung in einem Wort geschrie-

ben wird.

‘

Die Higenart des klé&gerischen Zeichens, die sich darin manifestiert, daf ent
gen den sonstigen Gewohnheiten in der Werbebranche und neudeutscher Um-
gangssprache nicht die angelsichsische Bezeichnung ,public” als Ausgangs-
unkt des Wortspiels benutzt wird, sondern durch die Verwendune des K
; g p
,Anklange an das seit langem zum deutschen Sprachschatz cehdrende Wort
7. 5 o

3

JLPublikum” gewdlilt wurden, fihrt dazu, dafl die Bezeichnung der Kligerin

~. 1 < A Ar 3 7 . /24 e aa s
nicht englisch als ,A” sondern das ,U” wie ein U ausgesprochen werden
— L .
- s A ~ R n
wird. Die Aussprache bei der Internetadresse und der E-Mailanschrift des Be-

Eine &hnliche Unterscheidung wie bei der akustischen oder schriftbildlichen
Darstellung ergibt sich bei der Frage des sinnbildlichen Verstindnisses beziig~

-

lich beider Bezeichnungen. Bei der Firma der Klidgerin wird der Verkelir ohne
weiteres das Wort ,Pul
dugn des grofsen ,K” im einzelnen sogleich als kreative Abwandlung dieses
Wortes verstehen. Bei den Bezeichnungen des Beklagten hingegen handelt es
sich um eine Wiedergabe zweier gebréuchlicher Anglizismen bzw. Abkiirzun-
gen, die rein technisch gebildet sich und einen kreativen Uberschuf, wie bei der

Bez°1chnunc der Klggerin vorhanden, vermissen lassen. Diese rein technische
1
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——

— 9
tellune wird degwu -
Ng wird deswegen anders aufgenommen werden als die phantasievo]

le Form, die die Kl gerin gebildet hat.

Pars

Die Kostenentscheidung fol gt aus § 91 ZPO.

Die Entscheidu.ng iiber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergeht nach § 709 ZPO
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LANDGERICHT HAMBURG

URTEIL

M NAMEN DES VOLKES

416 ©75/02

Verktindet am
18. Oktgber 2002

- Beklagter -,

Prcize.@bevéllméichtiﬁe:
Rechtsanwalte § oS

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

2
416 0 75/02

erkennt das Landger icht Hamburg, KfH 16, durch die Vorsitzende Richterin am

Landgericht - < Vorsitzende und die Handelsrichter B o
ar

“auf Grund der am 6. September 2002 geschlossenen miindlichen

Verhandlung fiir Recht:

Die Klage wird abgewiesern.
K £ I ae Raocmta "‘_'i"'“:".",
Die Klgerin trigt die Kosten des Rechtsstieits

s fer veoridufic \—;m-\ﬂn#wor*'l/‘[‘\?? gegen Sicherheitsleistung von
Das Urteil ist voriduiig vOusaet

O

pe
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TATBESTAND

Die Klagerin ist ein bundesweit tatiges Beratungs- und
Serviceleistungsunternehmen im Bereich der Kommunikation und Information
¢ Unternehmen, Institutionen and Produkte. Sie entwickelt insbesondere

Kommunikationskonzepte fiir eine AuRendarstellung der Unternehmen sowie

Informationsdienstieistungen wie das Abfassen von Mitteilungen, Meldungen

und Artikel fir Kunden, Markitforschungs- | and Mediaanalysen, klassische

Pregcearbeit und Public Relationsmais 1ahmen

Die Klagerin ist sc1t im Handelsregister Hambu rg zur Nummer HRB g
(@}

AG Hamburg unter ihrer jetzigen Firma eingetraoen (Anlage K 1). Zu ihrem
Kundenstamm gehdren insbesondere Unternehmen aus den Branchen Medien,
Verlage, Telekommunikation, 'fechnologie, Banken, Versicherungen, Touris-
mus, Computer und Spirituosen (vgl. Agenturportraits Anlage K 2 und K 3).

Hierbei bedient sich die Klagerin seit Griindung ihres Firmenschlagwortes

1 AT mmn /L
, PubliKom™.

. = M TS Ses - TAT PR L IS I
angemeldet und am 5. Cktober 2000 fiir das VWOTiZeicnen , fuoi

en wurde (Anlage K7,

\,/

.1

Der Beklagte betreibt unter dem Domainamen Wi

te, itber die er Dienstleistungen im Werbebereich anbietet (Anlage K 8). Seine E-

Mail-Adresse lautet G

Die Klggerin stitzt ihre Klage auf die eingetragene | Marke und ilhre Firma. Die

Bezeichnung PubliKom” sei eine nach § 15 Abs. 2 Markengesetz scl}utztamge

ﬁﬁﬁﬁﬁ v~ : (£ T £ T e San <
Bezeichnung. Die angeg "ffene Internetaomain ¥

de des Beklag-

ten sei geeignet, Verwechslungen mit der geschaftlichen Bezeichnung der Kl&-
gerin hervorzurufen. Der Beklagte benutze die Internetdomain kennzeichen-
mafig. Durch sie werde eine unmittelbare klangliche und begriffliche Ver-

wechslungsgefahr mit dem Firmenschlagwort der Klagerin begriindet. Im Hin-
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N

blick auf die Ahnlichkeit der Aktivitdten gentige der geringe Unterschied der
sich gegeniiberstehenden Bezeichnungen nicht, um eme Verwechslungsgefahr
suszuschlieRen. Die Klagerin konne zudem Unterlassen der Verwendung der
E-Mail-Adresse 4

,public-com” innerhalb der E-Mail-Adresse eigenstindig kennzeichenméfig

verlangen, da der Bezeichnungsteil

hervortrete, Ebenso habe sie einen Anspruch auf Verzicht und Binwilligung der

Loschung des Dormdnnamens pu‘ ic-com.de des Bekla gten ge eniiber der Re-

cistrierungsste elle Denic. Sie kémne auch Verzicht auf Benutzung der E- M il-
Adresse verlangen, da nur aufgrund des Unterlassungsanspruc hes nicht ein-

deutig sei, inwieweit auch die passive Beibehaltung cer E-Mail-Adresse daraus
rergeleitet werden kdnne.
Die Behauptung des Beklagten, das Zeichen public-com.de sei bereits im De-

zember 1999 als geschaftliche Bezeichnung verwendet worden, werde mit

Nichtwissen bestritten. Der Vortrag sei nicht hinreichend substantiiert. Aus den

el . i Beklaote nichis zt

genannten Drittfirmen mit shnlichen Kennzeichen kénne der Beklagte nichts zu
. . 1 q - gz > V- SRV § PRSI PN

seinen Gunsten herleiten. Soweit auf die Firma PubliKom ggpabgesteit Werde,

-
i

sei die geschaftliche Aktivitdt ¢ seitens der Klagerin bereits angegriffen worden.

Im f_i.,bri,oen werde sie die V erfolcruno von Markenverletzern auch w eiterhin

veranlassen, Sie verteidige ihre Marke und Geschiftsbezeichnung o PubliKom
4 Lo ey T
UINL i’lgl eicin.

1. den Bcldaorten Lu verurteilen, es zu unterlassen, die Bezeichnung

Public-com und/ oder Public.com - und/oder im Zusammenhang

hiermit die Bezeichmun Public

o
D
Sclreibweise, insbesondere als Domamnamen %

N

und/oder als E-Mail-Adresse ..©

mit Dienstleistungen der Werbung, Offentlichkeitsarbeit und/oder

n.ag Im Oeschafthchen Verkehr im Zusammeﬂhan o

Kommunikation einschlieRlich des Entwurfs von Texten fiir Dritte zu

benutzen;
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2. den Beklagten zu verurteilen, auf den Domannamen

com.de zu verzichten und gegentiber der Registrierungsstelle Denic

EG in Frankfurt am Main in die Loschung des Dominnamens

-corde einzuwilligen;

3. den‘ Beklagten zu verurteilen, auf die E-Mail-Adresse

ce zu verzichten;

er Beklagte verpflichtet ist, der Klagerin samtli-
chen Schaden zu ersetzen, der ihr durch Handlungen e nisprechend

Ziffer 1. entstanden ist oder entstehen wir

5. den Beklagten zu verurteilen, der Kldgerin Auskunft dartiber zu er-
teilen, in welchem Umfang die in Ziffer 1. in Bezug genommenen Be-
zeichnungen im geschéftlichen Verkehr benutzt Worden sind unter
Einbeziehung der Anzahl Aufrufe der in Ziffer 1. erwdhnten Website
sowie unter Angabe der Anzahl der zu der in Ziffer 1. genannten E-
Mail-Anschrift eingegangeneh E-Mails unter gleichzeitiger Auskunft

T oL 3 -

tiber den Umfang der aufgrund entsprechender E-Mails und Inter-

fangs der hierauf erbrachten Diens tleistungen.
Dier Beklagte beantragt
Klagabweisung.
Da der Beklagte das Zeichen ,public-com.de” its am 22. Dezember 1999

vor Anmeldung des Zeichens ,PubliKom” als geschéftliche Bezeichnung ver-
wendet habe, stehe dem Klaganspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 Markes wgesetz § 6

Markengesetz entgegen. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnun-

Klagzeichen sei allenfalls schwach unterscheidungskréftig. Der Wortbestandteil
»Public” sei gleichbedeutend mit 6ffentlich, der Bestandteil ,Com” sei eindeu-
tig dem Begriff Kommunikation/Communication zuzuordnen (Beweis: Sach-

verstdndigengutachten/demoskopisches Gutachten/Lebenserfahrung).
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Die Bedeutung der Kldgerin auf dem Werbemarkt habe angesichts ihres Um-
satzes von ,mehr als 3.000.000 jghrlich” nicht zu einer Steigerung ihrer Be-

kanntheit beitragen kénnen.

Es lasse sich eine praktisch untiberschaubar groffe Anzahl von Drittbenutzun-
gen diagnostizieren. Im einzelnen wird hierzu auf die S. 6 bis 17 des Schr iftsat-

zes der Beklagten vom 18. Juni 2000 verwiesen.

Fine Ahnlichkeit der von den Parteien benutzten Zeichen sei nicht fesizustel
Unter Berficksichtigung der Brancheng epflogenheiten gebe es keine relevanten
Ahnlichkeiten. Der Verkehr sei es cewohnt, im Bereich der Kommunikationsbe-
ratung bei der Identifikation von Unternehmen auf besondere Details zu ach-

if
ten, dies gerade bei der vielfiltigen Benutzung des Wortteils ,Publi” bzw.

Public”. BEs bestehe zwischeri den gegnerischen
akustische Ahnlichkeit. Das klaoensd he Zelchen werde deutsch und dreisilbig
ausgesprochen werden, das des Beklagten jedoch als Anglizismus aufgefaldt

und demen’csprechend ausqesprochen werden. Sinnbildlich bestehe tiberhaupt

kiirzung ftir einen brancheniiblichen B egriff gegentiber. Auch eine Branchen-
die Tatigkeit der Klggerin scheine in erster Linie

anisieren von Events und unter Erstellung von

Zusammenfassend sei zu sagen, daf? der angesprochene Verkehrskreis, soweit

-

er sich bei der Betitigung der Parteien tiberhaupt tiberschneidet, in der Ken-

hne weiteres eine Internetadresse erkenne.

el die-

sen sei der Verkehr es gewohnt, auf Einzelheiten zu achten, insbesondere dann,

wenn es sich um gingige Wortbestandteile handle, wie im vorliegenden Fall.

Fiir den Parteivortrag im tibrigen wird Bezug genommen auf die wechselseiti-

o
gen Sc Luf dtze und die ein
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ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die zuldssige Klage ist unbegriindet. Der Klagerin stehen die verfolgten Unter-

lassungsanspriiche gegentiber dem Beklagten beziiglich der Internetadresse

comde und der E-Mail-Adresse ..@

2 nicht zu. Im einizelnen:

be- und Marketin gbranche eine normale Kelmzeichn&ngskraft zu. Auch wenn

der Sinngehalt der Bestandteile zu erkennen ist, so ist doch die Schreibweise
und die Kombination der beiden Wortbestandteile ,Public” und , Kommunika-
tion” durchaus als originell und wber eine reine Beschreibung der Titigkeit hi-

nausgehend anzusehen. Diese normale Kennzeichnungskraft wird auch nicht

chen Branche handelt, unstreitig gerichtlich und aufer
Fiille der von der Beklagtenseite vorgetragenen Bezeichnungen ist dariiber hin-

aus keine ausreichende Nahe der Bezeichnungen bzw. der Branchen festzustel-

terfliihrend, weil diesem allein keine Kezmzeichﬂungskraf‘c zukommt und je-

weils die weiteren Merkmale einzubeziehen sind.

Indes besteht zwischen der Firma und der Marke der Kl gerin einerseits und
der Internetadresse und der E-Mailanschrift des Beklagten andererseits keine
'\/'erwec1151u.11gsgefa111‘. Hierbei ist zwar zu berﬁcksichﬁgen, daf beide Parteien
bundesweit titig sind und deswegen eine geographische ﬁberschneidw_mg in
jedem Fall anzunehmen ist und dafl zudem beide in der selben Branche, nam-
lich der werblichen Beratung der Kunden titig sind. Unterschiedliche Schwer-

punke innerhalb dieser Branche, die den Parteien offensichtlich eicen sind, sind
ud o)
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nicht geeignet, um fiir den werbliche Dienstleistungen suchenden Verkehr Un-

terschiede in ausreichendem Mafle zu begriinden.

Allerdings sind die Bezeichnungen hinreichend unterschiedlich, um eine Ver-
wechslung des Unternehmens der Kl&gerin mit der Internetadresse des Beklag-
ten und seiner E-Mailanschrift auszuschlieRen. Hierbei ist vor allem zu bertick-

ommunikationsverkehr Beteiligten sehr genau

¢ \)

3 T + nt C Tt T
ace, ob es sich um eine Schreibw

oder ,C”, also in deutscher r)de;r angelsdchsischer Manier handelt, ob Punkte
oder Dll’leS triche zu setzen sind oder die Bezeichnung in einem Wort geschrie-

ben wird.

‘

Die Higenart des klé&gerischen Zeichens, die sich darin manifestiert, daf ent
gen den sonstigen Gewohnheiten in der Werbebranche und neudeutscher Um-
gangssprache nicht die angelsichsische Bezeichnung ,public” als Ausgangs-
unkt des Wortspiels benutzt wird, sondern durch die Verwendune des K
; g p
,Anklange an das seit langem zum deutschen Sprachschatz cehdrende Wort
7. 5 o

3

JLPublikum” gewdlilt wurden, fihrt dazu, dafl die Bezeichnung der Kligerin

~. 1 < A Ar 3 7 . /24 e aa s
nicht englisch als ,A” sondern das ,U” wie ein U ausgesprochen werden
— L .
- s A ~ R n
wird. Die Aussprache bei der Internetadresse und der E-Mailanschrift des Be-

Eine &hnliche Unterscheidung wie bei der akustischen oder schriftbildlichen
Darstellung ergibt sich bei der Frage des sinnbildlichen Verstindnisses beziig~

-

lich beider Bezeichnungen. Bei der Firma der Klidgerin wird der Verkelir ohne
weiteres das Wort ,Pul
dugn des grofsen ,K” im einzelnen sogleich als kreative Abwandlung dieses
Wortes verstehen. Bei den Bezeichnungen des Beklagten hingegen handelt es
sich um eine Wiedergabe zweier gebréuchlicher Anglizismen bzw. Abkiirzun-
gen, die rein technisch gebildet sich und einen kreativen Uberschuf, wie bei der

Bez°1chnunc der Klggerin vorhanden, vermissen lassen. Diese rein technische
1
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——

— 9
tellune wird degwu -
Ng wird deswegen anders aufgenommen werden als die phantasievo]

le Form, die die Kl gerin gebildet hat.

Pars

Die Kostenentscheidung fol gt aus § 91 ZPO.

Die Entscheidu.ng iiber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergeht nach § 709 ZPO
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